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Betriebsanweisung (gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung) 

Betriebsanweisung (gemäß § 20 Gefahrstoffverordnung) 

1. Anwendungsbereich: 
 Zur Geruchsbeseitigung in Kommunen und Gewerbe 
 

 

2.  Gefahrstoffbezeichnung: 
 Alkylbenzolsufonat  Laurylalkohol, ethoxyliert 
 Dipenten   D-Limonen 
 

 

3. Gefahren für Mensch und Umwelt: 
 
Signalwort: Gefahr 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen. 

 

       

    
 

 

4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: 
Präparateetikett/Gebrauchsanleitung beachten. 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Atemschutz: Bei ungenügender Be- oder Entlüftung  
Handschutz: Schutzhandschuhe 
Augenschutz: Nur wenn Gefahr besteht, dass Tröpfchen in die Augen gelangen. 
 

 

5. Verhalten im Gefahrfall: 
Geeignete Löschmittel: 
Kohlendioxid (CO2), Schaum, Trockenlöschmittel 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 
scharfer Wasserstrahl 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  
Für angemessene Lüftung sorgen.  
Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sägemehl, Kieselgur) aufnehmen. Unter Beachtung behördlicher 
Vorschriften der Sonderabfallbeseitigung zuführen. Entsorgung siehe Pos. 7. Kleinere Mengen gemäß Gebrauchs-
anweisung verarbeiten. 

 

 

6.  Erste Hilfe: 
Allgemeine Hinweise: Das Hinzuziehen eines Arztes kann erforderlich sein. Verunreinigte Kleidung entfernen. 
nach Einatmen:   Ruhe, Frischluft. 
nach Hautkontakt:  Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. 
nach Augenkontakt:  15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließenden Wasser gründlich ausspülen.  
  Augenärztliche Nachkontrolle. 
nach Verschlucken:  Sofort Mund spülen und Arzthilfe.  
 

 

7. Sachgerechte Entsorgung: 
Kleinere Mengen gemäß Gebrauchsanweisung verarbeiten.  
Größere Mengen: Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderbehandlung zuführen, z. B. geeigneter 
Verbrennungsanlage. 
 

 

Bitte Gebrauchsanleitung beachten! 


